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Spanisches

«Das isch doch schüli, wie s i dem Spanie
inne zue gaht; jetzt hebits scho wieder
zwänzg Regierigsfindlichi standesamtlich
verschösse!»

's brönnt!
's brönnt!

«Ruhe ist die erste Bürgerpflicht!»
sprach der Nachtwächter Churi
drückte sich in die Ecke einer Haustür

und schlief ein. Als er die Augen
wieder öffnete, war es taghell. «Oh
du verbrennti Zeine», dachte Churi,
«jetzt han i mini Nachtwach ver-
schlofe.» Darauf stellte er fest, dass
es nicht nur hell, sondern auch warm
war, und sprach: «'s brönnt!»
Automatisch erhob er das Wächterhorn
zum Munde. Dann besann er sich
eines besseren, «'s brönnt im Rothus,
dort hat der Heiri Füürwach, 's goht
mich nüt a!» Daraufhin betrachtete
er die roten Flämmchen, die zwischen
den Ziegeln durch schlugen.
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Schliesslich besann sich der
Nachtwächter doch der Menschenpflicht,
seinen Freund Heiri, der in dem
brennenden Gebäude wohnte, zu warnen.
Heiri war Stadtweibel und Abwart
und ihm hatte der hohe Rat der Stadt
Schiida die Feuerwache im Rathaus
überbunden. Churi warf Steine an den
Fensterladen der Abwartwohnung
und brüllte aus Leibeskräften. Nur
sein Wärterhorn benutzte er nicht,
denn diese Warnung war eine
außerdienstliche Angelegenheit.

Als der Weibel von dem Lärm
aufwachte, stiess er den Laden auf,
schüttete den Inhalt eines Gefässes
herunter, in welchem hoffentlich nur
Wasser war, und rief: «Was isch los?»
«In Dim Dachstuhl brönn's!» entgegnete

der Nachtwächter. «In Dinem
au, Du Löli!» schrie der Weibel
ärgerlich zurück. «Statt nach de Nacht-
buebe z'luege, sufsch Dir sälber en
Rusch, un machsch Unfueg!» Darauf
sagten sich die beiden unfreundliche
Worte, bis der Dachstuhl mit grossem
Krach einstürzte, woran der Weibel
merkte, dass es ernst war. Darauf
weckte der Weibel den Küster, der
Küster läutete die Feuerglocke, und
endlich kam die Feuerwehr,

Auf dem Rathausplatz entspann
sich sodann folgendes Gespräch
zwischen dem Feuerwehrgefreiten Ham-
pelma und dem Feuerwehrleutnant
Eugster: «Zu Befähl Herr Lütnant,
's Rothus brönnt, wänd mir's lösche?»
«Der Herr Hauptma isch no nit do!»
«Do chönd mir lang warte, der Herr
Hauptmaa isch z'Torlikon bi sinere
Brut!» «Säb weiss ich sälber. Aber
kensch Du nit 's Fürwehrreglement
der freie Stadt Schiida?:

§ 1) Seine Exzellenz, der Herr regierende
Bürgermeister und der hohe Rat der freien
Stadt Schiida beschliessen:

§ 2) Die freie Stadt Schiida hat eine Feuerwehr,

bestehend aus zwei Offizieren und sechs

Mann, von welchen der dienstälteste den

Rang eines Gefreiten bekleidet.
§ 3) Die Schildaer Feuerwehr ist eingeteilt

in einen Zug und steht unter dem
Kommando des Feuerwehrhauptmannes.

§ 4) Im Brandfalle besammelt sich die
Feuerwehrmannschaft auf dem Rathausplatz
und erwartet in Achtungstellung die Befehle
ihrer Vorgesetzten.

§ 5) Der Hauptmann erteilt seine Befehle
dem Leutnant. Er hat sich streng an das

Reglement zu halten.
§ 6) Der Leutnant nimmt die Befehle des

Hauptmanns entgegen und übermittelt diese

dem Gefreiten. Jede eigenmächtige Anordnung

ist ihm untersagt.
§ 7) Die Mannschaft löscht das Feuer nach

den Anordnungen des Gefreiten. Jede
selbständige Handlung ist ihr verboten.

§ 8) Zuwiderhandlungen gegen diese
Verordnung werden mit strengem Arrest
bestraft, wenn nicht das Gesetz eine strengere
Strafe vorsieht.

Gegeben zu Schiida etc.

Wenn mir jetzt das Füür in Abwäse-
heit vom Herr Hauptme lösched, so

isch das en Fall von Insubordination.
Verschtande!»

Darauf verharrte das Feuerwehr-

bei Halsentzündung
r nimmt man doch
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korps in Achtungstellung, bis das
Rathaus ausgebrannt war. Dann rief der
Leutnant den Nachtwächter, den er
unter den Neugierigen stehen sah:
«Du Churi, Du bisch jetzt nid im
Dienscht. Bisch doch so guet un gang
uf Torlikon, und säg im Herr Hauptme,

's Rothus sig abbrönnt, und 's

Füürwehrkorps stünd uf Pikett, un
der Herr Hauptme soll doch so guet
si, un cho goh de Befahl gäh zum
Abträtte!» E.Herzog

welches
ich trank
Eine warnende Geschichte für die jüngere
Generation die ältere weiss sowieso, worum

es sich handelt.

Ich hatte zwölf Flaschen Schnaps
im Keller und meine Frau sagte mir,
ich solle den Inhalt ein und jeder
Flasche in den Regenwasserablauf
giessen, sonst werde sie mich Ich

sagte also, ich würde es tun und
machte mich an die unerfreuliche
Arbeit.

Ich zog den Korken aus der ersten
Flasche und schüttete den Inhalt in
den Ablauf, mit Ausnahme eines Glases,

welches ich trank. Ich zog den
Korken aus der zweiten Flasche und
tat desgleichen, mit Ausnahme eines
Glases, welches ich wiederum trank
Dann zog ich den Korken aus der
dritten Flasche und entleerte den
Schnaps in den Ablauf mit Ausnahme
eines Glases, welches ich trank. Ich
zog den Korken aus der vierten und
schüttete den Ablauf in das Glas,
welches ich trank. Ich zog die Fla-

Sexuelle Schurächezustände
¦Ichtr bahobtn darch
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sehe aus dem Korken der nächsten,
trank einen Ablauf davon und schüttete

den Rest in das Glas hinunter.
Ich zog den Ablauf aus dem nächsten
Glas und schüttete den Korken in
die Flasche und trank es. Ich zog den
nächsten Korken aus meiner Gurgel
und schüttete den Ablauf in die
Flasche. Dann verschüttete ich den Korken

mit meinem Glas, verzapfte den
Ablauf und trank die Flasche.

Als alles leer war, hielt ich das

Haus mit einer Hand fest und zählte
mit der andern die Flaschen, Korken,
Gläser und Abläufe, es waren 29;

um sicher zu gehen, zählte ich nochmals,

und als alle im Kreise
vorbeigezogen, hatte ich 74, und als das

Haus vorbeikam, zählte ich sie nochmals

und endlich hatte ich alle Häuser

und Flaschen und Korken und
Gläser gezählt, mit Ausnahme einer
Flasche und eines Hauses, welches
ich trank. Ciao
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